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Newsletter Juni 2026 

Liebe Leserinnen und Leser, 

dem zum Weltflüchtlingstag am 20.06.2026 veröffentlichten neuen Global Trends Report 2025 
des UNHCR zufolge leben weltweit sieben von zehn Flüchtlingen in langanhaltenden Vertrei-
bungssituationen, zugleich zwingen Konflikte und Gewalt immer neue Menschen zur Flucht. 

Einen Monat zuvor hat das Ministerinnenkomitee1 des Europarats mit der am 15.05.2026 ver-
öffentlichten Chişinău-Erklärung einen Angriff auf die Rechte Schutzsuchender beschlossen. 
Der Europarat folge damit einer Auseinandersetzung aus dem Vorjahr, in der mehrere Mit-
gliedstaaten in einem von Italien und Dänemark initiierten Schreiben den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) wegen seiner Rechtsprechung zu Abschiebungen und 
Ausweisungen öffentlich unter Druck gesetzt hatten, wie Pro Asyl in einer Pressemitteilung 
vom 15.05.2026 erklärt. In diesem Grundsatzpapier plädiert der Europarat für eine deutliche 
Einschränkung der Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) im Kon-
text von Flucht und Migration. Er betont, dass die Umsetzung der EMRK in erster Linie Aufgabe 
der Mitgliedstaaten sei, während dem EGMR lediglich eine kontrollierende Funktion zukomme. 
Zudem stellen die Verfasserinnen der Erklärung die Bedeutung staatlicher Interessen bei Aus-
weisungs- und Abschiebungsentscheidungen heraus, befürworten Kooperationen mit Dritt-
staaten einschließlich sogenannter „Rückführungszentren“ und kritisieren damit implizit eine 
Rechtsprechung des EGMR, die Abschiebungen bislang aufgrund menschenrechtlicher Beden-
ken begrenzt hat.  Pro Asyl kritisiert die Chișinău-Erklärung in der genannten Pressemitteilung 
als Versuch, den EGMR politisch unter Druck zu setzen und menschenrechtliche Schutzstan-
dards für Schutzsuchende zu relativieren. Insbesondere die stärkere Gewichtung staatlicher In-
teressen bei Ausweisungen bewertet die Organisation kritisch. Pro Asyl appelliert an den 
EGMR, seine unabhängige und konsequente Rechtsprechung fortzuführen. 

In diesem Newsletter befassen wir uns mit der gegenwärtigen Lage im Sudan. Wir werfen ei-
nen Blick auf zentrale asylpolitische Verschärfungen im ersten Jahr der Bundesregierung. Dar-
über hinaus informieren wir über neuere Rechtsprechung zum Asylbewerberleistungsgesetz 
und eine aktuelle Analyse der sog. Bezahlkarte und ihrer Folgen. Abschließend thematisieren 
wir den Bericht des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und In-
tegration Nordrhein-Westfalen zum Sachstand der Ausländerbehörden. 

Wenn Du einen Artikel in diesem Newsletter kommentieren, kritisieren oder loben möchtest, 
schreibe bitte eine E-Mail an die Adresse newsletter@frnrw.de. Unter www.frnrw.de kannst 
Du Dich für den Newsletter an- oder abmelden.  

 
1 Der Vorstand des Flüchtlingsrats NRW hat beschlossen, in allen Publikationen des Vereins das generische Femi-
ninum zu verwenden. Das bedeutet, dass wir in Fällen, in denen das biologische Geschlecht der bezeichneten 
Personen oder Personengruppen nicht feststeht oder keine für das Verständnis der Aussage relevante Bedeutung 
hat, ausschließlich die weibliche Bezeichnung verwenden. 

https://www.unhcr.org/media/global-trends-2025-report
https://rm.coe.int/pdf/09125948802bc2cc
https://rm.coe.int/pdf/09125948802bc2cc
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/pro-asyl-kritisiert-europarats-erklaerung-zu-flucht-und-migration/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/pro-asyl-kritisiert-europarats-erklaerung-zu-flucht-und-migration/
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Aktuelle Lage im Sudan 

Drei Jahre nach Beginn des Kriegs im Sudan am 15.04.2023 ist die Lage im Land laut einem 
Artikel vom 15.04.2026 des UN-Newsportals weiterhin katastrophal. Nach UN-Angaben sind 
rund 34 Millionen Menschen, nahezu zwei Drittel der vom Konflikt betroffenen sudanesischen 
Bevölkerung im In- und Ausland, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Verbunden damit erlebe 
das Land derzeit eine der größten Vertreibungskrisen weltweit: Rund 14 Millionen Menschen 
hätten infolge der Kämpfe zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den paramili-
tärischen Rapid Support Forces (RSF) ihre Heimat verlassen müssen. Etwa neun Millionen 
Menschen seien innerhalb des Landes auf der Flucht, weitere 4,4 Millionen hätten Schutz in 
Nachbarstaaten wie dem Tschad, Ägypten und Südsudan gesucht.  
Besonders dramatisch sei die Situation für Frauen und Mädchen. Laut einem Bericht aus April 
2026 von UN Women ist die Zahl der Menschen, die Unterstützung im Zusammenhang mit 
sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt benötigen, auf 12,7 Millionen gestiegen und 
hat sich gegenüber 2023 mehr als vervierfacht. Die Regionaldirektorin von UN Women für Ost- 
und Südafrika, Anna Mutavati, erklärte im genannten Artikel, dass sexualisierte Gewalt inzwi-
schen zu den prägenden Merkmalen des Krieges gehöre. Gleichzeitig würden Drohnenangriffe 
eine zunehmende Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen, auch in der Nähe von Schulen 
und Gesundheitseinrichtungen. Allein in den ersten drei Monaten 2026 seien dabei fast 700 
Zivilpersonen getötet worden. Die ohnehin dramatische humanitäre Lage im Sudan verschärfe 
sich nach Einschätzung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) zusätz-
lich durch globale Krisen. So wirkten sich internationale Konflikte und die jüngste Eskalation 
im Nahen Osten negativ auf die Versorgungslage aus. Störungen wichtiger Handels- und Schiff-
fahrtsrouten hätten die Preise für Treibstoff, Lebensmittel und Düngemittel deutlich steigen 
lassen. 

Die Zeit berichtete in einem Artikel vom 15.04.2026, dass die Teilnehmerinnen der dritten 
Internationalen Sudan-Konferenz, die, gemeinsam von Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, den USA, der Europäischen Union und der Afrikanischen Union ausgerichtet, am selben 
Tag in Berlin stattfand, Hilfszusagen in Höhe von insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Euro ge-
macht hätten. Deutschland habe für das Jahr 2026 Hilfen in Höhe von mehr als 230 Millionen 
Euro zugesagt, darunter 20 Millionen Euro aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung unter Ministerin Reem Alabali Radovan (SPD). Neben Vertre-
terinnen von mehr als 50 Staaten hätten auch zahlreiche regionale Organisationen sowie in-
ternationale Hilfsorganisationen an dem Treffen teilgenommen.  

Die Ergebnisse der Konferenz waren Gegenstand einer Parlamentsdebatte am 20.05.2026, wie 
der Deutsche Bundestag am gleichen Tag auf seiner Webseite informiert. Außenminister Jo-
hann Wadephul habe die auf der Sudan-Konferenz zugesagten Hilfen als „geboten“ und „rich-
tig“ bezeichnet. Boris Mijatović (Bündnis 90/Die Grünen) habe die Hilfszusagen grundsätzlich 
begrüßt, zugleich jedoch die Bundesregierung aufgefordert, entschiedener gegen kriegsför-

https://news.un.org/en/story/2026/04/1167301
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2026-04/gender-alert-three-years-of-war-sudanese-women-on-the-frontlines-of-humanitarian-and-local-peacebuilding-efforts-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2026-04/gender-alert-three-years-of-war-sudanese-women-on-the-frontlines-of-humanitarian-and-local-peacebuilding-efforts-en.pdf
https://www.zeit.de/politik/ausland/2026-04/sudan-konferenz-krieg-rsf-saf-hilfe-johann-wadephul-gxe,
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw21-de-vereinbarte-debatte-sudan-1174718
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dernde Wirtschaftsstrukturen im Hintergrund des Konflikts vorzugehen und auf die Durchset-
zung des bestehenden UN-Waffenembargos hinzuwirken. Auch Vinzenz Glaser habe die Bun-
desregierung aufgefordert, sämtliche deutschen Waffenexporte in die Konfliktregion zu stop-
pen und die Haltung der Bundesregierung als „Heuchelei“ bezeichnet. Er habe insbesondere 
auf die Beziehungen Deutschlands zu den Vereinigten Arabischen Emiraten verwiesen, denen 
eine Unterstützung der RFS im Sudan vorgeworfen werde.2  

Bereits in ihrem Antrag „Für eine Friedensperspektive im Sudan – Humanitäre Hilfe ausbauen, 
Waffenlieferungen stoppen, UN-Embargo durchsetzen“ vom 02.12.2025 hatte sich die Linke 
für eine stärkere Unterstützung der sudanesischen Bevölkerung eingesetzt. Sie forderte darin 
unter anderem verstärkte humanitäre Hilfe für den Sudan, die konsequente Durchsetzung des 
UN-Waffenembargos, Maßnahmen für einen dauerhaften Waffenstillstand sowie die Wieder-
aufnahme und Ausweitung von Aufnahmeprogrammen für besonders schutzbedürftige Per-
sonen aus dem Sudan. Der Antrag wurde am 23.04.2026 im Bundestag auf Grundlage der Be-
schlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses vom 22.04.2026 mit Stimmen von Union, 
SPD und AfD gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt. 

Aus einer Antwort der Bundesregierung vom 22.04.2026 auf eine mündliche Frage der Linken 
geht hervor, dass die Gesamtschutzquote des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) für Schutzsuchende aus dem Sudan für den Zeitraum Januar bis März 2026 bei 58,36 
% lag. Bei 341 entschiedenen Anträgen wurden 12 Personen als Asylberechtigte anerkannt, 
55 erhielten die Flüchtlingseigenschaft und 130 subsidiären Schutz. Für zwei Personen wurden 
Abschiebungsverbote festgestellt. Das ist etwas niedriger als in den beiden Vorjahren. Im Jahr 
2025 lag die Gesamtschutzquote bei 67,7 % (1.437 entschiedene Verfahren, davon 50 Aner-
kennungen als Asylberechtigte, 123 Flüchtlingsanerkennungen, 780 Zuerkennungen subsidiä-
ren Schutzes sowie 20 Feststellungen von Abschiebungsverboten), 2024 bei 68,8 % (1.126 ent-
schiedene Verfahren, davon 20 Anerkennungen als Asylberechtigte, 125 Flüchtlingsanerken-
nungen, 626 Zuerkennungen subsidiären Schutzes sowie 4 Feststellungen von Abschiebungs-
verboten). Im Jahr des Kriegsausbruchs 2023 lag sie mit 28,1 Prozent deutlich niedriger, bei 
320 entschiedenen Anträgen wurden 6 Personen als Asylberechtigte anerkannt, 62 erhielten 
die Flüchtlingseigenschaft, 6 subsidiären Schutz und für 16 Personen wurden Abschiebungs-
verbote festgestellt. 51 Anträge wurden abgelehnt. Zugleich teilte die Bundesregierung mit, 
dass zwischen April 2023 und Februar 2026 zwei Personen mit sudanesischer Staatsangehö-
rigkeit in den Sudan abgeschoben wurden. Beide Abschiebungen erfolgten im Jahr 2023 nach 
Ausbruch des Bürgerkriegs. Darüber hinaus wurden im genannten Zeitraum drei Abschiebun-
gen abgebrochen bzw. scheiterten. 

 
2 Human Rights Watch dokumentiert in einem am 25.05.2026 erschienenen Bericht die Rekrutierung kolumbia-
nischer Söldner über ein Netzwerk privater Sicherheits- und Rekrutierungsfirmen mit mutmaßlicher Verwicklung 
der Vereinigten Arabischen Emirate sowie deren Einsatz an der Seite der RFS im Sudan, auch im Zusammenhang 
mit den Kämpfen in El Fasher, der Hauptstadt Nord-Darfurs, die 2025 nach einer langen Belagerung zum Schau-
platz schwerer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung wurde. 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/030/2103028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/030/2103028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/055/2105553.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/055/2105553.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/21/21073.pdf
https://www.hrw.org/report/2026/05/25/from-bogota-to-el-fasher/the-uaes-role-in-the-deployment-of-colombian-fighters
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Bilanz zu einem Jahr Asylpolitik der Bundesregierung 

Pro Asyl zieht in einer Pressemitteilung vom 05.05.2026 eine negative Bilanz zur Asylpolitik 
der aktuellen Bundesregierung in ihrem ersten Regierungsjahr. Geschäftsführer Karl Kopp kri-
tisiert insbesondere die verschärften Grenzkontrollen, die Ausweitung von Abschiebungen 
und die Einschränkung von Schutzrechten als Ausdruck einer auf Abschreckung ausgerichte-
ten Migrationspolitik. Diese Politik verursache mehr Leid für Schutzsuchende und setze men-
schenrechtliche Standards unter Druck. Zugleich trage die Politik dazu bei, migrationsfeindli-
che Narrative zu normalisieren und damit die extreme Rechte weiter zu stärken. Im Folgenden 
stellen wir zentrale migrationspolitische Verschärfungen der Bundesregierung sowie deren 
Auswirkungen auf Schutzsuchende näher dar. 

 

Zurückweisungen an deutschen Grenzen 

Seit dem 07.05.2025 werden auf Weisung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auch 
Schutzsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht Berlin 
beanstandete die Zurückweisungen bereits kurz nach ihrer Einführung. In mehreren Beschlüs-
sen vom 02.06.2025 (VG 6 L 191/25, VG 6 L 192/25 und VG 6 L 193/25) stellte es klar, dass 
eine Zurückweisung von Schutzsuchenden ohne Durchführung des Dublin-Verfahrens unions-
rechtliche Vorgaben verletzt. Das Gericht verpflichtete die Behörden in den konkreten Eilver-
fahren dazu, den Betroffenen die Einreise zu gestatten, damit zunächst geprüft werden kann, 
welcher Mitgliedstaat nach der Dublin-III-Verordnung für die Durchführung des Asylverfah-
rens zuständig ist. Zudem teilte das Gericht die von Bundesinnenminister Dobrindt vertretene 
Auffassung nicht und wies dessen Berufung auf die EU-Notlagenklausel (Art. 72 AEUV) zurück, 
da die Voraussetzungen für eine Abweichung vom Unionsrecht nicht hinreichend dargelegt 
worden seien.  
Oppositionsparteien haben die Zurückweisungspraxis im Bundestag wiederholt kritisiert. So 
forderten Bündnis 90/Die Grünen mit ihrem Antrag „Europarecht einhalten, Schutzbedürftige 
schützen, Zurückweisungen an den Binnengrenzen beenden“ vom 03.06.2025 sowie die Linke 
mit dem Antrag „Zurückweisung von Schutzsuchenden beenden“ vom 03.06.2025 ein Ende 
der Zurückweisungen an den Binnengrenzen. Beide Anträge fanden jedoch keine Mehrheit im 
Bundestag, wie dieser am 06.05.2025 auf seiner Webseite mitteilte. Ein weiterer Antrag der 
Grünen vom 05.05.2026 „Willkür beenden und Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen – Rechts-
widrige Zurückweisungen stoppen, Binnengrenzkontrollen beenden“ wurde in den Innenaus-
schuss überwiesen. 

 

Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten 

In einer weiteren Pressemitteilung vom 15.05.2026 kritisiert Pro Asyl die im Juli 2025 gesetz-
lich in Kraft getretene Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten. Die 

https://www.proasyl.de/pressemitteilung/pro-asyl-zieht-bilanz-zu-einem-jahr-fluechtlingspolitik-der-aktuellen-bundesregierung/
https://hrrf.de/verwaltungsgericht-berlin-stoppt-zurueckweisungen/
https://hrrf.de/verwaltungsgericht-berlin-stoppt-zurueckweisungen/
https://dejure.org/gesetze/AEUV/72.html
https://dserver.bundestag.de/btd/21/003/2100341.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/003/2100341.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/003/2100342.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw19-de-binnengrenzkontrollen-1167302
https://dserver.bundestag.de/btd/21/057/2105751.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/057/2105751.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/057/2105751.pdf
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/zerrissene-familien-durch-blockierten-familiennachzug/
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Regelung erfasse auch bereits laufende Verfahren und treffe damit Familien, die teils seit Jah-
ren darauf warten würden, wieder als Familie vereint zu leben. Aus Sicht der Organisation 
höhlt die Aussetzung des Familiennachzugs den Schutz der Familie als Menschenrecht syste-
matisch aus und beeinträchtigt das in Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Ehepartnerinnen sowie 
Elternteile und Kinder blieben häufig über Jahre voneinander getrennt, verbunden mit anhal-
tender Unsicherheit und erheblicher Belastung für die Betroffenen.  
Die Härtefallregelung gemäß § 22 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) für besondere Einzelfälle, 
etwa bei dringenden humanitären Gründen oder außergewöhnlichen individuellen Härten, 
greift in der Praxis kaum, wie aus einer Antwort der Bundesregierung vom 20.05.2026 auf eine 
Frage der Linken hervorgeht. Demnach wurden zwischen dem 24.07.2025 und dem 
15.05.2026 insgesamt 4.787 Härtefallanzeigen registriert, jedoch lediglich sieben Visa erteilt, 
fünf davon im Rahmen gerichtlicher Vergleiche.  
Wie die Frankfurter Rundschau in einem Artikel vom 28.05.2026 berichtet, fordere Clara Bün-
ger, die flüchtlingspolitische Sprecherin der Linken, eine Änderung der Weisung des Auswär-
tigen Amts zur Härtefallregelung. Die derzeitige Weisung führe dazu, dass Familiennachzug 
auch in klar gelagerten Einzelfällen faktisch verhindert werde und stehe damit nach ihrer Auf-
fassung nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR). 

 

Beendigung humanitärer Aufnahmeprogramme 

Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD die Beendigung humanitärer Aufnahmepro-
gramme vorgesehen, darunter auch den Stopp der Aufnahme von Schutzsuchenden aus Af-
ghanistan. Die Bundesregierung hat in der Folge entsprechende Aufnahmeverfahren ausge-
setzt und die Umsetzung bereits zugesagter Aufnahmen faktisch gestoppt. In einem am 
20.05.2026 veröffentlichten Policy Paper erklärt Pro Asyl, die Bundesregierung habe damit 
von der Vorgängerregierung im Jahr 2021 nach der Machtübernahme der Taliban zugesagte 
staatliche Schutzversprechen für besonders gefährdete Menschen gebrochen. Über die nun 
beendeten Aufnahmeprogramme seien zwischen 2021 und Dezember 2025 rund 37.000 
Schutzbedürftige aus Afghanistan nach Deutschland eingereist.  
Mit der Beendigung dieser Programme versperre die aktuelle Regierung sichere Fluchtwege 
und lasse zahlreiche Betroffene in akuter Gefahr zurück. So hätten Ende April 2026 noch rund 
1.100 Personen in Pakistan mit gültiger Aufnahmezusage auf ihre Ausreise nach Deutschland 
gewartet. Mehrere Gerichte, so etwa das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Beschluss vom 
07.07.2025 (VG 8 L 290/25 V), haben zudem klargestellt, dass die im Bundesaufnahmepro-
gramm Afghanistan erteilten Aufnahmezusagen rechtliche Bindungswirkung entfalten und 
nicht allein durch die politische Entscheidung zur Beendigung des Programms gegenstandslos 
werden. Laut einer Recherche von Correctiv hat die Bundesregierung seit Mai 2025 bei rund 

https://dejure.org/gesetze/MRK/8.html
https://dejure.org/gesetze/MRK/8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__22.html
https://dserver.bundestag.de/btp/21/21079.pdf#P.9498
https://dserver.bundestag.de/btp/21/21079.pdf#P.9498
https://www.fr.de/politik/benoetigt-dringend-hilfe-wie-der-ausgesetzte-familiennachzug-gefluechtete-belastet-94326568.html
https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PolicyPaper_Afghanistan_final.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PolicyPaper_Afghanistan_final.pdf
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VG%20Berlin&Datum=07.07.2025&Aktenzeichen=8%20L%20290.25
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VG%20Berlin&Datum=07.07.2025&Aktenzeichen=8%20L%20290.25
https://correctiv.org/spotlight-newsletter/fast-800-afghanen-zurueckgelassen-2/
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800 Personen aus Afghanistan bereits erteilte Aufnahmezusagen zurückgenommen oder wi-
derrufen, darunter auch Fälle besonders schutzbedürftiger Personen sowie Ortskräfte. 

 

Aktuelle Rechtsprechung zum Asylbewerberleistungsgesetz und aktueller 
Bericht zur Bezahlkarte 

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht für Schutzsuchende, für deren Asylverfahren 
nach der Dublin-III-Verordnung (ab 12.06.2026 abgelöst durch die Asyl- und Migrationsma-
nagementverordnung – AMMVO) ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist, erhebliche Leis-
tungseinschränkungen vor. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte in einem Urteil vom 
04.06.2026 (C-621/24) fest, dass die von 2019 bis 2024 geltende deutsche Regelung in § 1a 
Abs. 7 AsylbLG, die Asylsuchenden lediglich Leistungen zur Deckung des physischen Existenz-
minimums wie Unterkunft, Ernährung und medizinische Notversorgung gewährt hatte, mit 
den Vorgaben der EU-Aufnahmerichtlinie nicht vereinbar ist.3 Dem Verfahren lag der Fall eines 
afghanischen Schutzsuchenden zugrunde, der 2021 in Deutschland einen Asylantrag gestellt 
hatte. Nachdem das BAMF seinen Antrag 2022 unter Verweis auf die Zuständigkeit Rumäniens 
im Dublin-Verfahren abgelehnt hatte, kürzte die zuständige Behörde seine Sozialleistungen. 
Der EuGH stellte klar, dass unionsrechtlich auch im Dublin-Verfahren die Wahrung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums sicherzustellen ist. Dazu gehören neben dem physischen 
Existenzminimum auch Leistungen zur Sicherung des täglichen Lebens. Die deutsche Praxis, 
den sogenannten soziokulturellen Teil des Existenzminimums vollständig auszuschließen, sei 
mit den Vorgaben der EU-Aufnahmerichtlinie nicht vereinbar.  
„Die Entscheidung ist damit eine klare Absage an pauschale Regelungen, die die Leistungen 
für Asylsuchende auf ,Bett, Brot und Seife‘ reduzieren – oder sogar komplett streichen“, kom-
mentiert Pro Asyl das Urteil in einer Pressemitteilung vom 04.06.2026. Nach Einschätzung der 
Organisation ist die Entscheidung auch mit Blick auf die seit 2024 erfolgten Verschärfungen 
im Asylbewerberleistungsgesetz für deren rechtliche Bewertung von Bedeutung. 

Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in einer Entscheidung vom 21.04.2026 
(BvL 5/21) zur Ausgestaltung der Grundleistungen für Geduldete nach dem AsylbLG im Zeit-
raum September 2018 bis August 2019 entschieden, dass eine Absenkung unter das Niveau 
der Sozialhilfe grundsätzlich zulässig ist, sofern ein menschenwürdiges Existenzminimum ge-
währleistet bleibt. Gegenstand des Verfahrens war die Klage einer alleinerziehenden Mutter 
aus Eritrea, die gemeinsam mit ihrem minderjährigen Kind in Deutschland geduldet war und 

 
3 Seit 2024 ist im AsylbLG sogar ein vollständiger Leistungsausschluss vorgesehen, wenn ein anderer EU-Mitglied-
staat für das Asylverfahren zuständig ist. 

https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%22C-621%2F24%22&publishedId=C-621%2F24
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%22C-621%2F24%22&publishedId=C-621%2F24
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__1a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__1a.html
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/klatsche-fuer-die-bundesregierung-aus-luxemburg-zum-asylbewerberleistungsgesetz-pro-asyl-jahrelange-leistungsverweigerung-muss-ein-ende-haben/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/04/ls20260415_1bvl000521.html?nn=68112
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/04/ls20260415_1bvl000521.html?nn=68112
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sich gegen die Höhe der sog. Grundleistungen nach dem AsylbLG4 wandte. Das Landessozial-
gericht Niedersachsen-Bremen hatte mit Beschluss vom 26.01.2021 (L 8 AY 21/19) Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit der damaligen Leistungshöhe geäußert und die Frage dem Bundes-
verfassungsgericht vorgelegt. Das BVerfG entschied, dass die Gesetzgeberin bei Personen mit 
voraussichtlich nur vorübergehendem Aufenthaltsstatus grundsätzlich ein gegenüber der So-
zialhilfe abgesenktes Leistungsniveau vorsehen sowie Leistungen nach Aufenthaltsdauer staf-
feln darf. Die damalige gesetzliche Begrenzung der Grundleistungen auf 15 Monate hielt das 
Gericht dem Grunde nach im Rahmen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums für zuläs-
sig.5 Auch die Berücksichtigung eines abgesenkten soziokulturellen Existenzminimums in die-
sem Zeitraum hielt das Gericht dem Grunde nach für mit dem Grundgesetz vereinbar.  Gleich-
zeitig beanstandete das Bundesverfassungsgericht jedoch die konkrete Ausgestaltung der 
Leistungshöhe, da diese auf einer veralteten Datengrundlage beruhte und damit den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an eine nachvollziehbare Bedarfsbemessung nicht in jeder 
Hinsicht entsprach. Das Gericht bewertete die Regelung daher für den geprüften Zeitraum als 
mit dem Grundgesetz unvereinbar. Das Gericht ordnete zugleich an, dass die Vorschriften für 
den geprüften Zeitraum trotz der festgestellten Unvereinbarkeit weiterhin anwendbar blei-
ben, weil die gewährten Leistungen nach Auffassung des BVerfG nicht evident unzureichend 
waren. 

Die Anwältinnen der Klägerin kritisieren die Entscheidung des BVerfG in einer Stellungnahme 
vom 21.05.2026 deutlich. Sie beanstanden insbesondere, dass das Gericht es bei geduldeten 
Personen für zulässig halte, ohne hinreichende empirische Grundlage von geringeren Bedar-
fen, insbesondere beim soziokulturellen Existenzminimum, auszugehen. Nach ihrer Auffas-
sung berücksichtigt das BVerfG die tatsächliche Lebenssituation von Geduldeten nicht ausrei-
chend. Auch von am Verfahren beteiligten Organisationen vorgebrachte Mehrbedarfe in der 
ersten Zeit des Aufenthalts hätte das Gericht nicht ausreichend einbezogen. 

Im Mai 2024 ist im AsylbLG die Bezahlkarte als eine Form der Leistungsgewährung vorgese-
hen. Deren Einführung erfolgte schrittweise in den Ländern, mittlerweile ist das System in al-
len Bundesländern außer Berlin etabliert. Die AWO weist in einem Bericht vom 15.05.2026 auf 
erhebliche Probleme in der Umsetzung hin und stützt sich dabei auf erste Praxiserfahrungen. 
In vielen Bundesländern, etwa in NRW, sei die Bargeldabhebung auf einen monatlichen Betrag 
von etwa 50 Euro begrenzt. Gleichzeitig werde die Bezahlkarte nicht überall akzeptiert, etwa 
bei preiswerten Einkaufsgelegenheiten wie Wochenmärkten, in Second-Hand-Läden oder bei 
kleineren Dienstleistungsbetrieben. Betroffene seien dadurch häufig gezwungen, teurere An-
gebote zu nutzen. Durch Einschränkungen beim Lastschriftverfahren würden auch regelmä-
ßige Zahlungen wie Vereinsbeiträge oder Telefonverträge erschwert. Zudem erschwerte die 

 
4 Grundleistungen nach dem AsylbLG dienen der Deckung des „notwendigen Bedarfs“ (§ 3 Abs. 1 AsylbLG), ins-
besondere für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege sowie Gebrauchs- und Haushalts-
gegenstände. 
5 Der Zeitraum des Bezugs von Grundleistungen wurde 2024 gesetzlich von 15 auf 36 Monate verlängert. 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/43ba6427-09b6-46f4-8f5e-aa48b49c5fac
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Sozialleistungen/Pressemitteilung_vom_21.05.2026.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Sozialleistungen/Pressemitteilung_vom_21.05.2026.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Stellungnahmen/StellungnAWO/20260515_Zwei-Jahre-Bezahlkarte-fuer-Gefluechtete__1_.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__3.html
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Bezahlkarte teilweise den Zugang zu rechtlicher Unterstützung, da Anwaltskanzleien nicht im-
mer über die erforderlichen technischen Voraussetzungen zur Abrechnung mit der Bezahl-
karte verfügten. Besonders betroffen sind laut AWO Kinder und Familien. So könnten die Be-
troffenen Kosten für Klassenkassen, Schulausflüge, Sportvereine oder Freizeitangebote häufig 
nicht mit der Bezahlkarte begleichen. Außerdem kritisieren Migrationsfachdienste und Bera-
tungsstellen den hohen Verwaltungsaufwand sowie mangelnde Informationen bei der Einfüh-
rung. Viele Betroffene würden sich mit technischen oder organisatorischen Problemen an Be-
ratungsstellen wenden, die somit zusätzliche Unterstützung leisten müssen. 

Für NRW hat das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integra-
tion (MKJFGFI) neue Anwendungshinweise mit Stand vom 20.03.2026 mit verbindlichen Vor-
gaben zur Umsetzung der Bezahlkarte veröffentlicht. Diese enthalten Regelungen u.a. zur lan-
deseinheitlichen Ausgestaltung der Karte sowie zu möglichen Ausnahmen und Härtefallrege-
lungen, etwa bei besonderen gesundheitlichen oder sozialen Umständen wie schweren Er-
krankungen, Behinderungen oder Schwangerschaft. 

 

Bericht des MKJFGFI: Sachstand Ausländerbehörden 

Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI) hat den Bericht „Sachstand Ausländerbehörden: Was ist seit 
April 2025 passiert?“ vom 01.06.2026 im Rahmen der Sitzung des Integrationsausschusses am 
03.06.2026 vorgelegt. Darin informiert die Landesregierung über aktuelle Entwicklungen und 
Pläne im Bereich der Ausländerbehörden in NRW. Die Landesregierung verweist in ihrem Be-
richt auf das von ihr im Rahmen des Maßnahmenpakets „Sicherheit, Migration, Prävention“ 
vom 10.09.2024 initiierte Projekt „Ausbau der Zentralen Ausländerbehörden (ZABen)“. Im 
Mittelpunkt des Projekts stehe die Neuordnung und stärkere Zentralisierung von Abschie-
bungsverfahren. Hierzu sieht die Landesregierung eine Stärkung der ZABen vor, um Ressour-
cen und Zuständigkeiten bei Abschiebungen „zu bündeln“, die Abschiebungsquote zu erhö-
hen, aufenthaltsrechtliche Entscheidungen „konsequenter“ umzusetzen und die kommunalen 
Ausländerbehörden zu „entlasten“. Die Landesregierung begründet das Vorhaben mit dem 
Ziel, insbesondere Abschiebungen von Personen ohne Bleiberecht, vor allem Personen, die 
strafrechtlich in Erscheinung getreten sind oder als „Gefährder“ eingestuft werden, wirksamer 
zu organisieren. Vorgesehen ist ein stufenweiser Ausbau der Zuständigkeiten der ZABen. In 
der ersten Ausbaustufe sollen die ZABen sämtliche Fälle übernehmen, in denen sich ausreise-
pflichtige Personen in Straf- oder Abschiebungshaft befinden. In einer zweiten Ausbaustufe 
sollen die ZABen darüber hinaus Abschiebungsverfahren für Personen übernehmen, die straf-
rechtlich verurteilt wurden, unabhängig davon, ob sie sich in Haft befinden. 

Die praktische Umsetzung der ersten Ausbaustufe ist ab dem 01.09.2026 vorgesehen. Zu-
nächst soll das Modellprojekt in den Regierungsbezirken Düsseldorf, Arnsberg und Münster 

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Sozialleistungen/20260320_Anwendungshinweise_Bezahlkarte_NRW.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-5181.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-5181.pdf
https://www.land.nrw/pressemitteilung/nach-anschlag-solingen-landesregierung-setzt-massnahmenpaket-den-bereichen
https://www.land.nrw/pressemitteilung/nach-anschlag-solingen-landesregierung-setzt-massnahmenpaket-den-bereichen
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durchgeführt werden. Beteiligt sind die ZABen in Essen, Unna und Coesfeld sowie die kommu-
nalen Ausländerbehörden der Städte und Kreise Kleve, Duisburg, Mettmann, Witten, Olpe, 
Steinfurt und Gelsenkirchen. Die Teilnahme dieser Behörden erfolgt auf freiwilliger Basis. Die 
Erprobungsphase dient nach Angaben der Landesregierung dazu, Erfahrungen für eine spä-
tere landesweite Umsetzung zu sammeln. Das Ministerium möchte prüfen, ob eine stärkere 
Zentralisierung sowohl die Zahl der Abschiebungen steigern als auch die kommunalen Auslän-
derbehörden von besonders aufwendigen Verfahren entlasten kann. 

 

 

Termine 

Workshop: Haltung zeigen – Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, Extremis-
mus und Populismus zur Stärkung demokratischer Werte und Kommunikation, 16.06.2026 
– 17.06.2026, 09:30 – 16:30 Uhr, Landeszentrale für politische Bildung NRW, Landesarbeits-
gemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW & Verfassungsschutz 
NRW, Ort: Caritasverband für das Bistum Essen e.V., Am Porscheplatz 1, 45127 Essen, Anmel-
dung und Informationen hier. 

Essener Aktionstage zum Weltflüchtlingstag 2026, 18.06.2026 – 22.06.2026, Ort: Marktkir-
che, Markt 2, 45127 Essen, Informationen hier. 

Kölner Barcamp Flucht & Migration, 20.06.2026, 10.00 – 15.00 Uhr, Kampagne Ja zu Migra-
tion, Forum für Willkommenskultur, Integrationshaus e.V & VHS Köln, Ort: Kölner VHS-Forum, 
Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Anmeldung und Informationen hier. 

Gedenk-Aktionen zum Weltflüchtlingstag 2026 in Dortmund: Die Namen nennen, 
09.06.2026 – 26.06.2026, Ort: Vor und in der Ev. Stadtkirche St. Reinoldi, Ostenhellweg 2, 
44135 Dortmund, Informationen hier. 

Online-Austausch: Initiativen und flüchtlingspolitisches Engagement vor Ort, 23.06.2026, 
17.00 – 18.30 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Anmeldung bis zum 21.06.2026 und Informationen 
hier. 

Lesung & Diskussion: Verständigungsorte – Welche Räume braucht es in einer polarisierten 
Gesellschaft?, 24.06.2026, 19.00 – 21.00 Uhr, Evangelische Akademie im Rheinland, Ort: Evan-
gelischer Kirchenpavillon Bonn, Kaiserplatz 1a, 53113 Bonn, Anmeldung und Informationen 
hier. 

Online-Austausch: Passbeschaffung, 25.06.2026, 17.30 – 19.00 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, An-
meldung bis zum 23.06.2026 und Informationen hier. 

https://www.caritas-campus.de/detail.php?nr=5907
https://cmbpx.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/6rqJ8GoudeITQjruoJFkeYJYHnr/433B--3yLXUR
https://ja-zu-migration.de/koelner-barcamp-am-weltgefluechtetentag/
https://www.sanktreinoldi.de/infos/angebote/weltfluechtlingstag-2026
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://termine.ekir.de/d-992648
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
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Online-Fortbildung: GEAS – Vulnerabilitäten und Schutzbedarfe, 26.06.2026, 09.00 – 12.00 
Uhr, Kölner Flüchtlingsrat e.V., Anmeldung und Informationen hier. 

Sommerfest: Grenzenlos Sommer, 27.06.2026, 18.00 Uhr, Aktion Bürger*innenasyl Köln und 
NoBorders Köln, Ort: Allerweltshaus Köln e.V., Geisselstr. 3-5, 50823 Ehrenfeld, Informationen 
hier. 

Fachtag: Kirchenasyl: Gastfreundschaft statt Abschiebung. Menschenrechtsschutz unter den 
neuen Bedingungen von GEAS, 27.06.2026, 10.00 – 16.00 Uhr, Evangelischer Kirchenkreis 
Bielefeld, Ökumenisches Netzwerk zum Schutz von Flüchtlingen Bielefeld, Ökumenisches 
Netzwerk Asyl in der Kirche in NRW Köln/Münster & Institut für Kirche und Gesellschaft Vil-
ligst, Ort: Haus der Kirche, Markgrafenstr. 7, 33602 Bielefeld, Anmeldung bis zum 22.06.2026 
und Informationen hier. 

Online-Austausch: Kommunale Unterbringung, 29.06.2026, 17.00 – 18.30 Uhr, Flüchtlingsrat 
NRW, Anmeldung bis zum 26.06.2026 und Informationen hier. 

Online-Austausch: Der Zugang zum Arbeitsmarkt mit Aufenthaltsgestattung und Duldung, 
30.06.2026, 17.00 – 18.30 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Anmeldung bis zum 28.06.2026 und Infor-
mationen hier. 

Regionaltreffen: Netzwerk bürgerschaftliches Engagement NRW, 04.07.2026, 10.00 – 15.00 
Uhr, Ort: Kulturhaus Lÿz, St.-Johann-Str. 18, 57074 Siegen, Anmeldung und Informationen 
hier. 

Online-Austausch: Digitalisierung in der Flüchtlingsarbeit, 07.07.2026, 17.00 – 18.30 Uhr, 
Flüchtlingsrat NRW, Anmeldung bis zum 05.07.2026 und Informationen hier. 

Online-AG: Umgang mit Ausländerbehörden, 09.07.2026, 17.30 – 19.00 Uhr, Flüchtlingsrat 
NRW, Anmeldung bis zum 07.07.2026 und Informationen hier. 

Online-Input und -Austausch: Fundraising in kleinen Vereinen, 14.07.2026, 17.30 – 19.00 
Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Anmeldung bis zum 12.07.2026 und Informationen hier. 

Online-Austausch: Angebote für geflüchtete Männer, 16.07.2026, 17.30 – 19.00 Uhr, Flücht-
lingsrat NRW, Anmeldung bis zum 14.07.2026 und Informationen hier. 

Online-Austausch: Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, 21.07.2026, 17.00 – 18.30 Uhr, 
Flüchtlingsrat NRW, Anmeldung bis zum 19.07.2026 und Informationen hier. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Li2oIpqjEieP4iI1qlYX4H13XsIdfZAnIciMcm7spZURVY0VUdQOENMWlJUVUY2U0xRRDE2MEFWMC4u
https://www.instagram.com/p/DYpTs_4tKhE/
https://www.kirche-bielefeld.de/news-detailansicht/kirchenasyl-gastfreundschaft-statt-abschiebung-menschenrechtsschutz-unter-den-neuen-bedingungen-von-geas
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://form.jotform.com/261171900823350
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html
https://www.frnrw.de/top/aktuelle-veranstaltungen-des-fluechtlingsrats-nrw.html

